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RS UVS Tirol 1997/02/28 11/288-
2/1996

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.1997

Rechtssatz

Liegt ein Ausweisungsbescheid vor, der dem Beschwerdeführer eigenhändig ausgefolgt wurde und somit als erlassen

gilt, so wurde damit die Ausweisung, wenngleich sie zu diesem Zeitpunkt nicht rechtskräftig war, durchsetzbar, sodaß

eine nach diesem Zeitpunkt vorgenommene Einstempelung eines Ausweisungsvermerkes in den Reisepaß des

Beschwerdeführers durch die Bestimmung des §27 Abs5 FrG gesetzlich gedeckt ist.

Schlagworte

Ausweisung, Ersichtlichmachung im Reisepaß

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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